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Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Für Monat Mai tritt Keine weitere Erhöhung des
Einmietezuschlages für Rüben ein. Der Rübenpreis und
der Einmietezuschlag behält also im Monat Mai die
gleiche Höhe wie im Vormonate.

Berlin, den 12. April 1918.
Reichsstelle für Gemüse und Obst, Preis -Abteilung.

Wird veröffentlicht.
Schwanheim  a . M., den 30. April 1918.

Der Bürg ermeister: Diefenhardt.
Bekanntmachung.

In Gemäßheit des Erlasses des stellvertretenden
General-Kommandos 18. Armeekorps vom 3. April
IIIb 7615/1539 bringe ich hiermit zur öffentlichewKennt-
nis, daß jeglicher Abschuß von Tauben verboten ist, und
daß für Angaben, die zur Feststellung von Taubenschützen
führen, so daß deren strafrechtliche Aburteilung erfolgen
kann, vom stellvertretenden Generalkommando Beloh¬
nungen von 20 Mark gewährt werden.

Wiesbaden,  den 16. April 1918.
Der Regierungspräsident.

Wird veröffentlicht.
Schwa » heim  a . M., den 30. April 1918.

Der Bürgermeister: Diesen Hard t. _
Bekanntmachung.

Gemäß der Bundesratsverordnung über den Verkehr
mit Knochen vom 15. 2. 1917, den Ausführungsbestim¬
mungen zur Verordnung über den Verkehr mit Knochen
vom 16. 2. 1917 und der Bekanntmachung betreffend
Aenderung der Ausführungsbestimmungen zur Verord¬
nung über den Verkehr mit Knochen vom 14. 12. 1917 ist
angeordnet, daß sämtliche Rinderfllße(Füße von Ochsen,
Bullen, Kühen, Stieren und Rindern) aus Schlachtungen
an die Firma Genossenschaft für Häute und Fettver¬
wertunge. G. m. b. H. Cassel, Schlachthofstraße 26,
abgeführt werden. Von der Ablieferung ist auf Zimmer5
des Rathauses Mitteilung zu machen.

Der Preis für 100 Kilogramm frische  Rinderfüße
beträgt ab Versandstation, wohin frei zu liefern ist, 40
Mark, für minderwertige oder verdorbene Rinderfllße
in Waggonladungen 18 Mark pro 100 Kilogramm. Bei
letzteren Rinderfüßen werden vom Gewicht 25 Prozent
Feuchtigkeitsgehalt abgesetzt. Hinsichtlich des Zeitpunktes
der Verrechnung und der Anlieferung von Beförderungs¬
körben, Säcken usw. ist mit der obengenannten Firma
das Nähere zu vereinbaren.

Die Nichtbeachtung der vorliegenden Bestimmungen
durch die Ablieferungspflichtigen ist unter empfindliche
Strafe gestellt.

Schwanheim  a . M., den 30. April 1918.
Die Polizeiverwaltung.

_ Der Bürgermeister: Diefenhardt.
Nachtragsbekanntmachung.
Nr. W. I. 1771/1. 18. K. R. A.

zu der Bekanntmachung Nr. W. I. 1771/5. 17. K. R. A.
vom1. Juli 1917, betreffend Beschlagnahme und Ber-
standserhebung der deutschen Schafschur und des Woll-
gefälles bei den deutschen Gerbereien. Vom 25.April 1918.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des
Kgl. Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen Kennt¬
nis gebracht mit dem Bemerken, daß jede Zuwiderhand¬
lung gegen die Beschlagnahmevorschriften nach § 6 der
Bekanntmachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf
in der Fassung vom 26. April 1917 (Rcichs-Gesetzbl.
E. 376) bestraft wird. Auch kann der Betrieb des Han¬
delsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur Fern¬
haltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom
23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) untersagt
werden.

Artikel I.
8 6 der Bekanntmachung Nr. W. I. 1771/5. 17.

K. R. A., betreffend Beschlagnahme und Bestandserhebung
der deutschen Schafschur und des Wollgefälles bei den
deutschen Gerbereien vom 1. Juli 1917 erhält folgende
Fassung:

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung und
Lieferung der Wolle vor ihrer Einlieserung bei einer der
im § 5 benannten Firmen oder innerhalb 10 Wochen
nach ihrer Einlieferung gegen Schlußschein allgemein er¬
laubt, mit Ausnahme der Veräußerung oder Lieferung an
Vorarbeiter.

Die Kriegswollbedarf-Aktiengesellschaft, Berlin r)W.
48, Verl. Hedemannstrahe.1—6, nimmt Angebote entgegen
a) von Schafhaltern in geschlossenen Mengen von min¬

destens 3000 Kilogramm Rohwolle,
b) von Großhandelsfirmen des deutschen Wollhandels

— welche als solche von der Kriegs-Rohstosf-Abteilung
des Kgl. Preuß. Kriegsministeriums bezeichnet und im
Reichsanzeiger bekanntgegeben worden sind — in ge¬
schlossenen Mengen von mindestens 1OO0O Kilogramm
Rohwolle, .

c) von solchen Personen oder Firmen, welche die Kriegs-
Rohstoff-Abteilung des Kgl. Preuß. Kriegsminifte-
riums als Bezirksaufkäufer zum Aufkauf beschlag¬
nahmter Wolle aus dem Besitz von Kleinzüchtern(das
heißt Schafhaltern mit einem Besitz von weniger als
30 Schafen) bestellt hat.

Artikel II.
Diese Bekanntmachung tritt Mit dem Tage ihrer Ver¬

kündung in Kraft.
Frankfurt  a . M., den 25. April 1918.

Der stellv. Kommandierende General:
Riedel,  General der Infanterie.

Mainz,  den 25. April 1918.
Der Gouverneur der Festung Mainz.

Bausch,  Generalleutnant.

Wird veröffentlicht.
Schwanheim  a . M., den 2. Mai 1918.

Der Bürgermeister: Diefenhardt.

Deutscher Tagesbericht.
Großes Hauptquartier,  1 . Mai. (W. B.

Amtlich.)
Westlicher Kriegsschauplatz: '

In Flandern lebte der Feuerkampf in den Ab¬
schnitten von Loker und Dranoeter zu größerer Heftig¬
keit auf. Frisch in den Kampf geworfene französische
Kräfte versuchten vergeblich gegen Dranoeter vorzu¬
dringen. Ihr mehrfacher Ansturm brach in unserem Feuer
zusammen. ' t _ .... ,

Auf dem Schlachtfeld beiderseits der Somme führten
wir erfolgreiche Erkundungen durch.

Vorstöße in die feindlichen Linien südwestlich von
Noyon und über den Oise-Aisne-Kanal bei Varesnes
brachten mehr als 50 Gefangene ein.

An der übrigen Front nichts von Bedeutung.
Osten:

Finnland.
In verzweifelten Kämpfen versuchte der Feind unsere

Linien nordwestlich von Taoastehus und bei Lahti zu
durchbrechen. Unter schwersten Verlusten wurde er zurück
geschlagen. Finnländische Truppen haben die Festung
Wiborg genommen.

Ukraine.
In der Krim haben wir Theodosia kampflos besetzt

Der Erste Generalquartiermeister-
Ludendorff.

Abendbericht.
Berlin.  1 . Mai. abends. (W. B. Amtlich/

Don den Kriegsschauplätzen nichts Neues. .
»

Berlin.  1 . Mai. (W,B .) Bahnhof tzazebrouk
lag am 29. April unter zusammengefaßtem deutschem
Feuer. Einwandsfrei wurde starke Wirkung festgestellt.
Mehrere Brände sind beobachtet.

Die Kämpfe in Flandern.
Berlin.  1 . Mai. (W. B. Nichtamtlich.) Auf dem

Schlachtfelde in Flandern unternahm der Feind starke
Angriffe gegen unsere Stellungen bei Langemark und
nördlich des Dorfes Kemmel und vor allem sechsmal
hintereinander gegen unsere Linien westlich Dranoeter

die jedesmal unter ungeheuren blutigen Opfern restlos
zusammenbrachen. Insonderheit mußten frisch in den
Kampf geworfene französische Kräfte bei Dranoeter um
Englands Prestige aufs schwerste bluten. Die rücksichtslos
durchgeführten Angriffe, die beweisen, wie wichtig für den
Gegner die dort verlorenen Stellungen sind und trugen
durch ihre Ergebnislosigkeit und kostspieligen Anstürme
mzu bei, die von der deutschen Führung beabsichtigte
Zertrümmerung der feindlichen tzeeresmacht zu beschleu¬
nigen. Nachdem bereits in der Nacht'zum 29. und 30. und
am Morgen des 30. 4. drei starke feindliche Angriffe
gegen Dranoeter zum Teil im Gegenstoß abgewiesen
worden waren, brach um 10 Uhr 30 vormittags ein neuer
tarker feindlicher Angriff gegen unsere Linien westlich
Dranoeter vor, der im frontalen und flankierenden Ver¬
nichtungsfeuer schon vor den deutschen Infanteriestellungen
zerschellte. Um 4 Uhr 30 nachmittags setzte schlagartig
aufs neue starkes Artilleriefeuer zwischen Brulooze und
westlich Dranoeter ein. Dem starken Feuer folgte um
5 Uhr 15 nachmittags ein tiefgegliederter feindlicher An¬
griff, der ebenfalls unter schweren feindlichen Verlusten
abgeschlagen wurde. Trotz der wiederholten Mißerfolge
gab der Franzose seine verzweifelten Angriffsversuche
nicht auf. sondern trat an der gleichen Stelle, gegen 10
Uhr abends nochmals mit starken Kräften zum Sturm an.
Wiederum brach dieser nach schweren Blütopfern des
Feindes vor den deutschen Linien zusammen. Der 30. 4.
brachte den eingesetzten frischen Divisionen des Generals
Fach eine schwere Niederlage.

Französische Verluste.
Berlin,  1 . Mai. (W. B.) An der Front zwischen

Oise und Avre setzen die Franzosen ihre fieberhafte
Schanztütigkeit fort. Diese Arbeiten sind infolge des
deutschen Feuers, das mit gleicher Heftigkeit auf den An¬
marschwegen, den Ortschaften und Unterkünften und den
Infanterie- und Artilleriestellungen liegt, für die Fran¬
zosen mit außerordentlichen Verlusten verbunden. Die
Franzosen erwidern vor allem das Feuer auf die Ort¬
schaften und verwandelten bereits die Städte Montdidier,
Noyon und Roge, sowie zahlreiche Dörfer in wüste
Trümmerhaufen. Die französische Infanterie dagegen zeigt
sich außerordentlich wenig rege. Ihre Vorposten weichen
den häufigen deutschen Patrouillenvorstößen mit Vor¬
liebe aus. Eigene Patrouillen schicken die Franzosen
nur in erheblicher Stärke aus. So wurde in der Nacht
vom 28./29. ein Stoßtrupp in der Stärke von hundert
Mann, der bei Chauny sich den deutschen Linien zu nähern
versuchte, blutig abgewiesen und ließ mehrere Tote vor
den deutschen Linien liegen.

Deutsche-Holländische Verständigung.
Rotterdam.  1 . Mai. (W. B.) Wie ..Nieuwe

Courant" erfährt, sind die Verhandlungen mit Deutsch¬
land. die in letzter Woche zu einer Spannung Anlaß
gegeben haben, so weit vorgeschritten, daß eine für beide
Parteien befriedigende Regelung erzielt werde und eine
Mitteilung darüber in sehr kurzer Zeit erwartet werden
kann. . ... .

Deutsche Maßregeln in der Ukraine.
Berlin,  1 . Mai. (W. B. Amtlich.) In letzter Zeit

machte sich in Kiew eine scharfe Agitation bemerkbar,
anscheinend auch gegen den deutschen Einfluß in der
Ukraine, deren Regierung keinerlei Maßregeln traf, um
die Frühjahrsaussaat zu sichern. Ein Erlaß des Feld¬
marschalls von Eichhorn über die Ausführung der Früh¬
jahrsbestellung wurde von der ukrainischen Presse entstellt
wicdergegeben, was Beunruhigung im Lande hervorrief.
Die willkürliche Verhaftung des Direktors der russischen
Bank für auswärtigen Handel gewann unter diesen Ver¬
hältnissen eine besondere Bedeutung. Dobre war ukrai¬
nischer Finanzsachverständiger und hatte sich große Ver¬
dienste um die Zusammenarbeit mit der deutschen und
österreichischen Delegation erworben. Der Gewaltakt be¬
deutet den Wiederbeginn der Anarchie. Feldmarschall
Eichhorn verfügte daher im Einverständnis mit dem
kaiserlichen Botschafter Mumm zur Sicherung Kiews
besondere Maßnahmen. In Deutschland war die Unter¬
suchung des Falles Dobre einem deutschen Militärgericht
übertragen. Sie führte zur Verhaftung des Kriegsmi.-
nisters Shukowski. des Abteilungschefs im Ministerium
des Innern Dajewski, der Frau des Ministers des
Innern Tkatfchenke. des Kommandanten der Stadtmmz



Bogazki und des Abteilungschefs im Ministerium des
Aeußern Ljubinfki.

Das deutsch-französische Gefangenenabkommen.
Berlin , 1. Mai. (W. B.) Am 26. April 1918

sind in Bern hie feit mehreren Wochen zwischen Vertretern
der deutschen und der französischen Regierung über Ge¬
fangenenfragen geführten Verhandlungen zu einem be¬
friedigenden Abschluß gelangt. Die getroffenen Verein¬
barungen sind nunmehr den beiden Regierungen zur Ge¬
nehmigung vorgelegt worden.

Das wichtigste Ergebnis wird die Entlassung einer
großen Zahl von deutschen und französischen Kriegs¬
gefangenen sein. Bei einer Mindestdauer der Gefangen¬
schaft von achtzehn Monaten sollen die Kriegsgefangenen
Offiziere in der Schweiz interniert, Unteroffiziere und
Mannschaften unmittelbar in die Heimat entlassen werden,
und zwar ist die Reihenfolge des Tages der Gefangen¬
schaft entscheidend. Austausch und Internierung sollen sich
unmittelbar Kops um Kopf vollziehen. Rur für die
an Zahl verhältnismäßig geringen Klassen der mehr als
45 Jahre alten Kriegsgefangenen und der mehr als 40
Jahre alten Familienväter mit mindestens drei Kindern
konnte aus Gründen der Menschlichkeit von dem Aus¬
tausch Kopf um Kopf abgesehen werden. An Deutschen
Kriegsgefangenen, die sich achtzehn Monate in fran¬
zösischer Gefangenschaft befinden, kommen zurzeit 2500
Offiziere und 120000 Mann in Betracht. Selbstver¬
ständlich wird der Abtransport so großer Zahlen von
Kriegsgefangenenviele Monate in Anspruch nehmen, zu¬
mal bei ihrer Loslösung aus dem Wirtschaftsleben der
beiden Völker auf rechtzeitigen Ersatz Bedacht genommen
werden muß. Die Kriegsgefangenen, die am 15. April
1918 in der Schweiz krankheitshalber interniert waren,
sofern sie vor dem 1. November 1916 in Feindeshand
geraten sind, werden unverzüglich in die Heimat ent¬
lassen. Die früheren Vereinbarungen über die Entlassung
und die Internierung kranker und verwundeter Kriegs¬
gefangener werden durch das neue Abkommen nicht
berührt.

Ein zweites wesentliches Ergebnis der Berner Ver¬
handlungen sind Bestimmungen über die Entlassung der¬
jenigen Zivilpersonen, die zurzeit in einem der beiden
Länder interniert sind oder jeweils während des Krieges
interniert waren. Solche Personen können auf ihren
Wunsch ohne Rücksicht aus Alter und Geschlecht das
Land, in dem sie zurückgehalten werden, verlassen und an
ihren früheren Wohnsitz zurückkehren. Dieses Ergebnis
ist um so erfreulicher, als damit auch die in Frankreich
befindlichen Elsaß-Lothringer die Möglichkeit der Heim¬
kehr erhalten.

Außerdem enthalten die Vereinbarungenu. a. noch
eine Reihe wichtiger Bestimmungen über die Einrichtung
und den Dienstbetrieb in den Gefangenenlagern, über
die Ernährung der Kriegsgefangenen, besonders über ihre
Brotration, über die Vollstreckung gerichtlicher und dis¬
ziplinärer Strafen sowie über die Behandlung der Be¬
völkerung in den besetzten Gebieten. Nach der Be¬
stätigung der Vereinbarungen durch die beiden Regie¬
rungen werden nähere Einzelheiten bekannt gegebenwerden.

Besonderen Anteil an dem günstigen Verlauf und
Erfolg der Berner Verhandlungen hat die schweizerische
Regierung, unter deren Leitung die Verhandlungen statt-
fanden. Die Schweiz hat sich damit von neuem ein un¬
vergängliches Verdienst erworben, indem sie ein Werk
der Menschlichkeit förderte, das Hunderttausende von
Opfern dieses unglücklichen Krieges befreien und ihren
Angehörigen wiedergeben wird.

Tagesbericht der Verbündeten«
Wien,  1 . Mai. (W. B. Nichtamtlich.) Amtlich

wird verlautbart:
Die regere Kampftätigkeit an der Südwestfront hielt

auch gestern tagsüber an. An vielen Stellen wurden
italienische Erkundungen vereitelt.

Der Chef des Generalstabes.

Lokale Nachrichten.
Beförderung. Zum Sergeanten befördert wurde der

Unteroffizier Anton Nicolai,  wohnhaft Hinter¬
gasse 31.

Kirchliches. Am Freitag, den 3. Mai, beginnt im
St . Iosephshaus das HerzsFesu-Amt um 6 Uhr.

Verkehr mit Honig. Ueber den Verkehr mit Honig
hat die tzonigvermittlungsstellefolgende Bekanntmachung
erlassen: 1. Die Erzeuger vou Honig sind verpflichtet,
mindestens den vierten Teil ihrer Honigernte an den

Kommunalverband, in dessen Bezirk der Honig geerntet
wurde, oder an die von diesem bestimmte Stelle zu den
gesetzlichen Höchstpreisen abzugeben. 2. Mit Gefängnis bis
zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark
wird bestraft, wer die Abgabepfticht nicht oder nicht recht¬
zeitig erfüllt.

Die Chemische Fabrik Griesheim-Elektron beab¬
sichtigt auf ihrem Fabrikgrundstückdaselbst eine Chlorvec-
flüssigkeitsanlage aufzustellen. Plan und Beschreibung
dieser Anlage liegen im Bürgermeisteramt Griesheim zur
Einsicht offen.

Der Bormittag zu kurz, der Nachmittag zu lang.
Nicht nur in Rheinhessen, sondern auch im Maingau
wollen sich die Landwirte mit der Sommerzeit nicht
recht befreunden. Sie fahren also um dieselbe Zeit -nie
früher ins Feld und machen von 1—2 Uhr Mittagspause.
Fragt man sie nach dem Grund, so erhält man die
Antwort :„Morgens ist die Zeit bis 12 Uhr zu kurz und
die Nachmittagszeit ist für das arbeitende Vieh zu lang.
Also bleiben wir beim Alten."

Zum Absatz von kohlensaurem Kalk(Schlemmkreide).
Es wird darauf hingewiesen, daß kohlensaurer Kalk
(Schlemmkreide), der so hergerichtet ist, daß er zu Futter¬
zwecken verwandt werden kann, nur durch die Reichs-
futtermittelstelle Geschäftsabteilung, G. m. b. H. (Vezugs-
vereinigung der deutschen Landwirte), Berlin W. 35,
Potsdamerstraße 30, abgesetzt werden darf. Vorräte an
derartigem Kohlensäuren Kalk sind der genannten Stelle
unverzüglich zu melden.

Das Wassern von Gemüse ist strafbar. Beim Ver¬
kauf von Gemüsen wird vielfach angeblich zum Frisch¬
erhalten eine Beschwerung mit Wasser vorgenommcn,
z. B. bei Spinat und besonders bei Spargel. Derartige
Beschwerungen sind als Nahrungsmittelfälschungen
strafbar.

16  Prozent Dividende. Wie mitgeteilt wird, be¬
schloß der Aufsichtsrat der Chemischen Fabrik Griesheim
der auf den4. Juni einzuberufenden Generalversammlung
auf das erhöhte Aktienkapital von 25 Millionen Mark
eine Dividende von 16 Prozent vorzuschlagen(i. B. eben¬
falls 16 Prozent auf 16 Millionen Mark Kapital, da¬
mals außerdem ein Bonus von 6 Prozent).

Heldennanten für Rheinbrücken. Der Kaiser hat,
wie eine amtliche Drahtung mitteilt, befohlen, daß die
Rheineisenbahnbrückebei Engers, die, in großer Zeit
erbaut, der Landesverteidigung wichtige Dienste leisten
wird, den Namen Kronprinz Wilhelm-Brücke führen soll.
Die gleiche Ehrung hat der Kaiser dem Generalfeldmar¬
schall von Hindenburg zuteil werden lassen, indem er
die neue Rheinbrücke bei Rüdesheim nach ihm benannte
und den Ersten Generalquartiermeister General der In¬
fanterie Ludendorff, dessen Namen die Rheinbrücke bei
Remagen tragen soll. (

Die Zahl der deutschen Kriegsgefangenen. In der
Sitzung des Hauptausschusses des Reichstags bezifferte
General von Wrisberg die Anzahl der vermißten Heeres¬
angehörigen für die Zeit bis zum 31. März 1918 auf
664104; davon waren als Gefangene in Frankreich
236676, in England 119000, in Rußland und Rumänien
157 000,- der Rest kann zum größten Teil für tot gehalten
werden, ein anderer Teil dürste wieder zum Vorscheinkommen.

Fernsprechwefen. Von zuständiger Seite wird im
Hinblick auf die bevorstehende wärmere und daher auch
gewitterreiche Jahreszeit daraus aufmerksam gemacht, daß
während der Dauer von nahen und schweren Gewittern
von der Fernsprechvermittlungsanstalt Gesprächsverbin¬
dungen nicht ausgeführt werden. Sämtliche Fernsprech¬
apparate sind zwar mit äußerst empfindlichen Blitzschutz¬
vorrichtungen versehen, welche etwaige Entladungen at¬
mosphärischer Elektrizität sicher auffangen und ableiten,
indes wird immerhin empfohlen, bei nahen und schweren
Gewittern die Fernsprechapparate und Leitungen nicht
zu berühren. Ein Aushängen des Hörers ist unter allen
Umstünden gefährlich.

Notiz. Am 1. Mai 1918 ist eine Bekanntmachung
Nr. M. 1400/4. 18. K. R. A. in Kraft getreten, durch
welche Gehäuse und Gehäuseteile von Kontroll-, Re¬
gistrier- und Schreibkassen aus Kupfer oder Kupferle-
gierungen(Bronze, Messing, Rotguß, Tombak) beschlag¬
nahmt werden. Alle Besitzer von Kassen mit Gehäusen
aus diesen Metallen haben bis zum 15. Juni Meldung
an die Metall-Mobilmachungsstelle, Berlin SW . 48,
Wilhelmstraße 20, zu erstatten. Meldekarten werden den
meisten Kassenbesitzern zugestellt: sie sind bei der Metall-
Mobilmachungsstelle anzusordern, wenn sie bis zum 31.
Mai nicht eingegangen sind. Die Benutzung der Kassen
wird durch die Beschlagnahme nicht berührt, dagegen ist
der Verkauf, die Vermietung oder Verleihung nur mit
Zustimmung der Metall-Mobilmachungsstelle zulässig. Er-

satz für die später zur Enteignung kommenden Gehäuse
wird durch Vermittlung der Metall-Mobilmachungsstelb
rechtzeitig beschafft werden. Der Wortlaut der Bekannt¬
machung ist bei der Polizeiverwaltung einzusehen.

Wohnungszählung. Der Bundesrat hat am 25.April
eine Verordnung erlassen, wonach in allen Bundesstaaten
in der Zeit vom 15. Mai 1918 bis 31. Mai 1918 eine
Wohnungszählung stattfindet, und zwar in allen Ge¬
meinden, die nach der Volkszählung vom 5. Dezember
1917 5000 und mehr Zivileinwohner besitzen. Gemein¬
den unter 5000 Zivileinwohnern kommen in Frage, wenn
sie in Industriebezirken liegen oder für die Befriedigung
des Wohnungsbedürfnissesder Personen von Wert sind
die in benachbarten größeren Gemeinden beschäftigt sind'
Aus Gründen der Einfachheit, Billigkeit und Papierer¬
sparnis dient zur Erhebung die Hausliste. Besonderer
Wert wird gelegt aus die Zahl der verfügbaren und der
voraussichtlich beanspruchten Wohnungen, die Mietpreise,
die Verteilung der Bewohner auf die verschiedenen
Größeklassen der Wohnungen, die Besetzung der Klein¬
wohnungen mit Bewohnern und die Zahl der Wohnungen
in den einzelnen Wohnhäusern. Die Zahl der leerstehenden
Wohnungen und Äetriebsstätten und die Zahl der bean¬
spruchten Wohnungen wird zunächst bearbeitet werden.
Die Durchführung der Zählung dient sowohl den Zwecken
des Reichs als auch denen der Bundesstaaten. Die Straf¬
bestimmungen sind gegenüber den bezüglichen Vorschriften
der Volkszählung von 1916 und 1917 erweitert, indem
auch grob fahrlässige Angaben unter Strafe gestelltwerden.

Kirchliche Anzeigen.
Katholischer Gottesdienst.

Hreitag , Hirz -Jesu -Freitag . West der Aufstadung de»
hl. Mrenzes. — Bollk. Ablaß am Missionskreuz. — 6 '/« Uhr:
Austeilung der hl. Kommunion , dann best Amt z. k . des göttl.
Herzens Jesu für Jak . Henrich, dessen Ehefrau Kunigunde geb.
Henrich, deren Kinder und Enkel; im St . JosephshauS: um
6 Uhr : Best. Amt z. E. des göttl Herzens Jesu für Frau Kath. Brrz
geb. sSafian . — Nach beiden Aemtern Aussetzung des « llerhlast.,
Litanei und Segen.

Samstag , 3. Exequienamt für den gefallenen Krie,er
Walentin Schmittle , dann best. Amt für die leb. und verst Mit.
glieder des christl. Müttervereins . — Nachm, t Uhr : u. abends »
Uhr : Beichte.

Mittwoch , abends 8 Uhr und EamStag , abends 8 Uhr:
Maiandacht.

Sonntag , den5. Mai, wird das Fest der hl. Monika , der
Patronin des christl. Müttervereins begangen durch gemeinschaftl.
hl. Kommunion der Mitglieder und Vereinsversammlung am
Nachmittag. ^ _J>os kath. Pfarramt.

issai

Prima

Saalkartoffeln
„GelbeBadenia “, „Rote Jags felder“ noch
etwas abzugeben. Jahnstrasse 8.

FuDbailkluD„Germaniar
SclmanheiM a. M.

Wir laden hiermit alle un*ere Mitglieder,
insbesondei* die Spieler zu der am Freitag,
den S. 5. 18, abends 9 Uhr, iai Vereins-
losal stattfindenden

Versammlung
(betr. Wiederaufnahme der Spiele) er¬
gebenst ein und bitten nm zahlreiches,
sowie pünktliches Erscheinen.

Der Vorstand.

■Verei mskalendei *. j J
Tnrngemeiode . Jeden Mittwoch adend halb » UhrL»r»ß«»de
Tnrnvsrslu . Jeden Mittwoch - bend halb S Uhr »urnstxnde.
Gesaugoerei » Liederkran, . Kommenden Sonntag Ausflug

tu den Taunus . Abfahrt mittags , Uhr ab Höchst nach « chnai».
heim. Zusammenkunft halb 1 Uhr im « ereinslokal. Pünktliches
Erschrmen ist wegen den Bahnverhältnissen unbedingt erforderlich.

S »sa« g»«rrin Sstager .aft . Samstag abend halb » Uhr:
«esangtlundr . Pünktliches Lrscheiaen aller unbedingt notwendig.

«efaagderei « Coucordia . Sonntag mittag 1 Uhr: Gesang¬
stunde im Vereintlokal . Zahlreiches Erscheinen dringend erwünscht.

«esaagvrrei « Krohfi .n . Samstag abend '/. » Uhr: Gesang-
stunde. Pünktliches und vollzähliges Erscheinen notwendig . /

Der heutige Tagesbericht.
Großes Hauptquartier.  2 . Mai. (W. B.

Amtlich.)
Westlicher Kriegsschauplatz:
Heeresgruppen Kronprinz Rupprecht und

Deutscher Kronprinz.
An den Schlachtfronten ist die Lage unverändert. Der

Artilleriekampf war im Abschnitt des Kemmelberges ge-
steigert. Auch zwischen Somme und Lucebach bei Mom-
didier, Lassigny und Noyon lebte er vielfach auf. Im
übrigen blieb die Gefechtstätigkeit auf Erkundungen be¬
schränkt.

Heeresgruppe Herzog Albrecht
von Württemberg.

der lothringischen Front war die französische
Artilleriem den Nachmittagsstundenrege. Kleinere Vor¬
stöße des Feindes wurden abgewiesen.
Osten:

Ukraine.
Vor Sebastopol brachen wir feindlichen Widerstand.

Die Stadt wurde am 1. Mai kampflos von uns besetzt.
Der Erste Generalquartiermeister:

Ludendor f f.
"KT*

Für jiiDQB Oasen
werden laufend

liierle Zimmer gesnchl.
Angebote erbeten an:

Ghsmische Fabrik Griesheim-Elektron
Hauptwerk

Griesheim am Main.

irau-weisse« »n«
entlaufen. Abxugeben Alte Frankfurter¬
strasse 25. Da die Person, welche die
Gans einhält , erkannt ist, wird um so¬
fortige Rückgabe derselben ersucht, an
dern'alls Anzeige erfolgt. 398

Am 1. Mai 1918 ist eine Be¬
kanntmachung Nr. M. 1400/4. 18.
K. R. A., betreffend„Beschlag¬
nahme und Bestondserhebung von
Gehäusen und Gehäuseteilen von
Kontroll-, Registrier- und Schreib¬
kassen' erlassen worden.

Der Worilaut der Bekannt¬
machung ist in den Amtsblättern
und durch Anschlag veröffentlichtworden.
Ste5>.tttttullu««,»»»18.Armfkilsrtz«.

+ Bettnässen  +
ist geheilt durch einfache» Mittel.
Viele Dankschreiben. Aus! um¬
sonst. Rückp. rta . « .
L«»gw«del, 8ez Bremen.

Schön möbliertes Zimmer
sofort za mieten g e s u c h t. Offert, unter
I¥o« 397 an die Exped. erbeten.

Schönes Wohn-n.sctlüzlmmer
an besseren Herrn zu vermieten , ertl.
auch einzeln. Zu erfr. in der Exp. 881

Baugewerßßßufe Offen ßaeßa.M.
-Cnpreuß. Anfiaften gfeiSgeftefft.

Der Großß. Direktor
Prof. Hugo Eßerßareßf

Verantwortlich für di« Redaktion, Druck«nd Verlag Peter Hartmann,  Schwanheima. M.
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